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An den Grossen Rat 18.1312.03 

 
 
Ratsbüro 
Basel, 23. März 2020 
 
Beschluss des Ratsbüros vom 23. März 2020 
 
 
 
 
 
Bericht des Ratsbüros  
 
zum 

Areal „Studio Basel Bruderholz“ 

Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung des 
Wohnanteils sowie Änderung von Baulinien im Bereich 
Marignanostrasse, Novarastrasse und Schäublinstrasse (Areal „Studio 
Basel Bruderholz“) 
 
 
Weiteres Vorgehen nach dem Entscheid des Appellationsgerichts, den Rekurs 
gegen den Grossratsbeschluss teilweise gutzuheissen 
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1. Ausgangslage 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 13. Februar 2019 den Zonenänderungsplan (I. Ziff. 1) 
genehmigt und den Bebauungsplan, der unter Ziff. II. 2 lit. b eine Residenzpflicht vorsieht, mit 
deutlichem Mehr (87 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung) verbindlich erklärt. Der Änderungsantrag 
betreffend Streichung der Residenzpflicht aus dem Bebauungsplan wurde mit 50 Nein zu 36 Ja 
Stimmen abgelehnt.  
 
Die Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel (RFB) erhob gegen den Beschluss des Grossen 
Rates am 25. Februar 2019 Rekurs an das Verwaltungsgericht und beantragte die kosten- und 
entschädigungsfällige Aufhebung von Ziff. II. 2. lit. b des Grossratsbeschlusses. Demgegenüber 
beantragte der Grosse Rat, vertreten durch den Advokaten Andreas Miescher, die Abweisung 
des Rekurses. Eventualiter verlangte er die Rückweisung des ganzen Geschäfts, welches 
Gegenstand des Beschlusses vom 13. Februar 2019 bildet zur Beschlussfassung an den 
Grossen Rat und subeventualiter beantragte er, den Bebauungsplan Nr. 14‘155 des 
Planungsamtes vom 23. Mai 2018 zur erneuten Beschlussfassung an den Grossen Rat 
zurückzuweisen. Mit Urteil des Appellationsgerichts als Verwaltungsgericht vom 10. Januar 2020 
(VD.2019.36, siehe Anhang) wurde der Rekurs der Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel 
teilweise gutgeheissen. Der Grossratsbeschluss Nr. 19/7/21G vom 13. Februar 2019 wurde 
gänzlich aufgehoben und an den Grossen Rat zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen 
zurückgewiesen. Eine Aufhebung nur der strittigen Residenzpflichtbestimmung wurde abgelehnt, 
da für das Gericht nicht feststeht, dass der Beschluss vom Grossen Rat auch ohne 
Residenzpflicht gefasst worden wäre. 
 
In seinem Urteil stellt das Verwaltungsgericht fest, dass sowohl im kantonalen Recht als auch im 
Bundesrecht eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Aufnahme einer Residenzpflicht im 
Bebauungsplan fehlt. Auch der Bebauungsplan selbst stellt keine genügende gesetzliche 
Grundlage für den Eingriff in die Eigentumsfreiheit der Rekurrentin dar. Diesbezüglich führt das 
Gericht aus, dass keine schleichende Einführung von Residenzpflichten über einzelne 
Bebauungspläne stattfinden soll. Das Verwaltungsgericht zeigt auf, dass für die Einführung von 
Residenzpflichten im kantonalen Recht eine generell-abstrakte Regelung geschaffen werden 
müsste, die sich grundsätzlich über die Einführung von Residenzpflichten äussert. Nur so 
könnten die Voraussetzungen der Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns 
erfüllt werden.  
 
Trotz der fehlenden gesetzlichen Grundlage nutzte das Verwaltungsgericht die Gelegenheit und 
prüfte wegen der präjudiziellen Bedeutung des Entscheids auch die Zulässigkeit einer 
Residenzpflicht anhand der weiteren Voraussetzungen von Art. 36 BV. Dabei kommt das Gericht 
zum Schluss, dass das öffentliche Interesse aufgrund des verfolgten sozialpolitischen Zwecks 
bejaht werden könnte, das Gleichheitsgebot durch die Einführung der Residenzpflicht, wie im 
strittigen Bebauungsplan vorgesehen, allerdings verletzt werde, da diese vorliegend nur für neue 
Erwerber gelte, nicht aber für die Rekurrentin, die die Wohneinheiten in ihrem Eigentum ohne 
Einschränkungen nutzen könne.  
 
Das Ratsbüro hat entschieden, den Entscheid nicht an das Bundesgericht weiterzuziehen, dazu 
wäre es, respektive der Grosse Rat, auch kaum legitimiert gewesen. Da auch von Seiten der 
Rekurrenten keine Beschwerde eingegangen ist, ist das Urteil des Verwaltungsgerichts 
rechtskräftig.  
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2. Überlegungen des Ratsbüros 
Mangels gesetzlicher Grundlage wurde der Grossratsbeschluss vollumfänglich aufgehoben und 
dadurch dem Bauvorhaben der Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel (RFB) die rechtliche 
Grundlage entzogen. 

Die Argumentation des Verwaltungsgerichts bezüglich der fehlenden gesetzlichen Grundlage für 
eine Residenzpflicht erachtet das Ratsbüro als schlüssig und ist für den Grossen Rat verbindlich. 
Es steht somit fest, dass es für die Gewährleistung der Rechtssicherheit im Falle einer Einführung 
von Residenzpflichten eine generell-abstrakte Norm braucht. Der Grosse Rat muss nun 
entscheiden, ob bereits mit Wirkung für das gestartete Bauprojekt der RFB eine gesetzliche Norm 
eingeführt werden soll oder ob diese Debatte nicht losgelöst vom Bauvorhaben der RFB und 
generell für zukünftige Bauprojekte geführt werden soll. Das Ratsbüro legt mit diesem Bericht 
dem Grossen Rat einen Beschluss vor, der den Zonenänderungsplan und den Bebauungsplan 
ohne Residenzpflicht enthält. Der Grosse Rat hat nun einerseits die Möglichkeit, das Geschäft 
mittels Grossratsbeschluss sofort und ohne Residenzpflicht zu verabschieden und so zu 
gewährleisten, dass das Bauvorhaben der RFB ohne zeitliche Verzögerung weiter umgesetzt 
werden kann. In einem weiteren Schritt könnte er mittels eines Vorstosses den Regierungsrat 
auffordern, die gesetzliche Grundlage zu schaffen.  

Die andere Möglichkeit ist, das Geschäft  an den Regierungsrat oder an die Bau- und 
Raumplanungskommission (BRK) mit der Vorgabe zu überweisen, eine generell-abstrakte 
Regelung für Residenzpflichten auszuarbeiten und das Geschäft in Sachen RFB frühestens 
zusammen mit einer solchen Gesetzesvorlage wieder ins Plenum zu bringen.  

Eine letzte Möglichkeit wäre, den nachstehenden Beschluss zu verwerfen. Das Geschäft wäre 
damit erledigt. 

3. Antrag des Ratsbüros 
Es ist nicht Aufgabe des Ratsbüros, dieses Geschäft politisch zu beurteilen. Das Ratsbüro stellt 
aus formellen Gründen den Antrag, nachstehenden Beschluss zu fassen. Der Grosse Rat hat zu 
befinden, ob dem Beschluss ohne Residenzpflicht zugestimmt werden soll (oder nicht) oder ob 
das Geschäft zur Ausarbeitung einer gesetzlichen Grundlage für eine Residenzpflicht an den 
Regierungsrat oder die BRK überwiesen werden soll.  
 
Das Ratsbüro hat diesen Bericht im Zirkulationsverfahren einstimmig genehmigt und Statthalter 
David Jenny als Referenten bestimmt. 
 
Im Namen des Ratsbüros 
 

 
 
Salome Hofer 
Präsidentin 

 

 
Beilagen: 
Grossratsbeschluss 
Appellationsgerichtsentscheid VD.2019.36 



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt, Ratsbüro 

1 
 
 
 
 

  

Grossratsbeschluss  
 
betreffend  
 
Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung des Wohnanteils sowie 
Änderung von Baulinien im Bereich Marignanostrasse, Novarastrasse und 
Schäublinstrasse (Areal Studio Basel Bruderholz) 
 
vom [Datum] 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 101, 105 und 106 des Bau- und 
Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 1999, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 18.1312.01 vom 25. September 2018, in den Bericht der Bau- und 
Planungskommission Nr. 18.1312.02 vom 10. Januar 2019, in das Urteil des Appellationsgerichts 
vom 10. Januar 2020 sowie in den Bericht des Ratsbüros Nr. 18.1312.03 vom 23. März 2020, 
beschliesst: 
 
I. Zonenänderung 
1. Der Zonenänderungsplan Nr. 14‘157 des Planungsamtes vom 23. Mai 2018 wird 

genehmigt. 
 
II. Festsetzung eines Bebauungsplans 
1. Der Bebauungsplan Nr. 14‘155 des Planungsamtes vom 23. Mai 2018 wird verbindlich 

erklärt. 
 
2. Der Bebauungsplan beinhaltet folgende Vorschriften: 
 

a. In den Baubereichen A und B ist je ein Gebäude mit drei Vollgeschossen ohne 
Dachgeschoss zulässig. Die Gebäudewände dürfen die im Plan dargestellten 
Höhenangaben nicht überschreiten. Die zulässige Bruttogeschossfläche beträgt 
7‘700m2. 

 
b. Die Erschliessung der Einstellhalle hat in dem im Plan dargestellten Bereich entlang 

der Novarastrasse zu erfolgen. 
 
c. Die Schäublinstrasse und die Marignanostrasse sind über den Innenhof durch einen 

öffentlich nutzbaren, durch Servitute gesicherten Fussweg zu verbinden. Der 
Fussweg ist auf unbestimmte Zeit zu dulden. Erstellung und Unterhalt des Fusswegs 
sind Aufgabe des Grundeigentümers. 

 
d. Die Gebäude sind nach einem architektonischen Gesamtkonzept hochwertig zu 

gestalten. 
 
e. Der Aussenraum ist mit Blick auf die bestehenden Qualitäten nach einem Natur- und 

Freiraumkonzept hochwertig zu gestalten. 
 
f. Die Wärmeversorgung ist als Nahwärmeverbund mit erneuerbarer Energiequellen 

auszuführen.  
 

3. Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, sofern 
dadurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
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III. Änderung des Wohnteilplans 
Die Änderung des Wohnanteilplans Nr. 14‘159 des Planungsamts vom 23. Mai 2018 wird 
genehmigt. 
 
IV. Änderung von Baulinien 
Der Baulinienplan Nr. 14‘160 des Planungsamts vom 23. Mai 2018 für die Änderung der 
Baulinien im Bereich Schäublinstrasse, Novarastrasse und Marignanostrasse wird 
genehmigt. 
 
V. Publikation 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt am fünften Tag 
nach der Publikation des unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist oder im Falle einer 
Volksabstimmung am fünften Tag nach Publikation der Annahme durch die Stimmberechtigten 
in Kraft. 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Neue 
Einwände sind ausgeschlossen, wenn sie bereits im Einspracheverfahren hätten vorgebracht 
werden können. 
 
Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach der Zustellung dieses Beschlusses beim 
Verwaltungsgericht anzumelden. Innerhalb von 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an 
gerechnet, ist die Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der Rekurrentin oder 
des Rekurrenten und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. 
 
Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses können die amtlichen Kosten, bestehend 
aus einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für Gutachten, Augenscheine, Beweiserhebung 
und andere besondere Vorkehren, der Rekurrentin oder dem Rekurrenten ganz oder teilweise 
auferlegt werden. 
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